VON MARVAL`SCHE STIFTUNG

SITZ NORDHEIM

Änderung

der Stiftungssatzung i.d.F. vom 11. Januar 2000

vom 28. Juli 2009
Der Stiftungsrat der von Marval`schen Stiftung hat in seiner Sitzung am 28. Juli 2009 folgende Änderung der Stiftungssatzung beschlossen:

§ 3 Ziff. 4 der Satzung der von Marval`schen Stiftung vom 16. Juli 1981 in der Fassung vom 11. Januar 2000 wird wie folgt neu gefasst:

Den Mitgliedern des Stiftungsrates, soweit es sich dabei um Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Nordheim handelt, steht für ihre Tätigkeit eine Aufwandschädigung nach der jeweils geltenden Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit zu. Der nach dem testamentarischen Willen des Erblassers dem Stiftungsrat angehörende Rechtsanwalt erhält ebenfalls eine Aufwandsentschädigung. Deren Höhe ist vom Stiftungsrat festzulegen.

Nordheim, den 28. Juli 2009
Schiek

Vorsitzender des

Stiftungsrates

